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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "StrandstraBe 17a" der
Gemeinde Ostseebad Wustrow gemafi S 12 BauGB
hier: Stellungnahme gema13 S 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom (Posteingang: 25. Januar 2022) wurde ich urn Stellungnahnne gerna13 S 4
Abs. 2 BauGB zum o. g. Bauleitplanentwurf gebeten. Als Bewertungsgrundlage haben dazu
vorgelegen:

- Planzeichnung (Entwurf) inn MaBstab 1 : 500 mit Stand vom 21. Juli 2022
Begrundung mit Stand vom 21. Juli 2022

Nach erfolgter Beteiligung ergeht hierzu folgende Stellungnahme:

Stadtebauliche und planungsrechtliche Belange
Die Hinweise und Anregungen aus meiner Aul3erung vom 02. August 2018 wurden iiberwie-
gend berucksichtigt. Folgende Hinweise und Bedenken sind weiterhin zu beachten:

Ziel der Planung 1st die Entwicklung einer Wohn- und Ferienhausanlage auf einer brachlie-
genden Flache innerhalb der touristischen Entwicklungsachse Hafen-Zentrum-Strand. Der
Planentwurf weist weiterhin gravierende planungsrechtliche Mangel auf und ist daher im
weiteren Verfahren grundlegend zu itherarbeiten:

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Wustrow (Ursprungs-
plan; Stand: September 1998) stellt den Bereich des Plangebietes als Flachen fur den Ge-
meindebedarf mit der Zweckbestimmung „Soziale und Kulturelle Zwecken dienende Ge-
baude und Einrichtungen" dar.
Gernafi der Begrundung unter Pkt. 2 (Seite 3) wird der Flachennutzungsplan im Parallelver-
fahren nach S 8 Abs. 3 BauGB geandert. Das Verfahren zur Anderung des Flachennutzungs-
planes wurde bereits eingeleitet, insofern kann von dem Entwicklungsgebot ausgegangen
werden.

Planurkunde/Planzeichnung:
Die vorliegende Planung soil Uber das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
nach S 12 BauGB realisiert werden. Dieses Planungsinstrument setzt sich aus drei Bestand-
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teilen zusammen: Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan selbst, dem Vorhaben- und Er-
schlieBungsplan (VEP) sowie dern Durchfuhrungsvertrag (S 12 Abs. 1 BauGB). Der VEP ist
unabdingbarer Bestandteil und Wirksamkeitsvoraussetzung fur den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan. Nur im Bereich des VEP ist die Gemeinde nicht an die Festsetzungen nach
5 9 BauGB und an die Baunutzungsverordnung gebunden.

„Um einen Abgleich zwischen Vorhaben- und ErschlieBungsplan und vorhabenbezogenem
Bebauungsplan zu ermoglichen, ist es grundsatzlich geboten, eine zum Vorhaben- und Er-
schlieBungsplan gehorende Planzeichnung des Vorhabentragers in das Aufstellungsverfah-
ren und den Satzungsbeschluss einzubeziehen. Eine Ausnahme ist zuzulassen, wenn der
Vorhaben- und ErschlieBungsplan so erstellt wird, dass er von der Darstellung der Plan-
zeichnung her nicht von einem normalen Bebauungsplan unterscheidbar ist". Nur im Falie
einer raumlichen und sachlichen Identitat von VEP und vorhabenbezogenem Bebauungsplan
dUrfen beide Plane ausnahmsweise "korperlich" in einer Planurkunde vereinigt werden. „Zu
verlangen ist allerdings, dass sich aus der Planurkunde ergibt, dass sie sowohl fur den Vor-
haben- und ErschtieBungsplan als auch fiir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gilt"
(BVerwG, Urt. v. 9. Februar 2017, Az. 4 C 4.16).

Zusatzlich ist entweder.ein Vorhaben- und ErschlieBungsplan als separate Planurkunde zu
erstellen oder die Gemeinde muss auf der Uberarbeiteten Planurkunde zum vorhabenbezo-
genen B -Plan rechtseindeutig festlegen, dass sie sowohl fur den Vorhaben- und Erschlie-
Bungsplan als auch fur den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gilt. 3 An A \D t'D

I VI

In den Planunterlagen werden die Moglichkeiten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
nach 5 12 Abs. 3 und 5 12 Abs. 3a BauGB vermischt. Der Gemeinde wird empfohlen zu prü-
fen ob Sie einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach 5 12 Abs. 3 oder nach 5 12
Abs. 3a BauGB aufstellen mochte. In den textlichen Festsetzungen erfolgt als Hinweis zum
Durchfuhrungsvertrag, dass „nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren Durchfuhrung sich
der Vorhabentrager im DurchfUhrungsvertrag verpflichtet.". Solite es sich im vorliegenden
Fall urn einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach 5 12 Abs. 3a BauGB handeln, erfolgt
die Festsetzung eines Baugebietes aufgrund der Baunutzungsverordnung oder auf sonstige
Weise eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein. Die Festsetzungen sind entsprechend
anzupassen.
„Sind die Geltungsbereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Vorhaben-
und Erschliefiungsplanes deckungsgleich, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch
eine gemeinsame Planzeichnung ausreichen. Dabei muss diese Planzeichnung eindeutig
erkennen lassen, dass es sich gleichzeitig urn den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und
den Vorhaben- und Erschliepungsplan handelt." (R. Kunze, H. Welters in 'Das Praxishandbuch der
Bauleitplanung Weka Verlag, Band 2, Kap. 7/1 Grundlagen und Ziele, S. 9)
Dabei handelt es sich in der Regel urn einen Projektahnlichen Vorhaben- und Erschlie-
Bungsplan, welcher sich vor allem bei kleineren, weniger komplexen Vorhaben bzw. Ein-
zelbauvorhaben anbietet, deren spezifische Nutzungen bereits in fast alien Einzelheiten
festste hen.
„Der Vorhabentrager kann hier eine Festsetzung wahlen, die sich bei Anwendung der Rege-
lung Ober die Bauvorlage auf das eigene Vorhaben konzentriert, die Festsetzungsmoglich-
keiten des 5 9 BauGB, der Baunutzungsvorordnung und der Planzeichenverordnung." (R.
Kunze, H. Welters in "Das Praxishandbuch der Bauleitplanung", Weka Verlag, Band 2, Kap. 7/4 Grundla-
gen und Ziele, S. 4) „Es bietet sich aber hinsichtlich der planungsrechtlichen Steuerungsmog-
lichkeiten und aus Grunden der Rechtssicherheit an, zwei getrennte Planzeichnungen zu
erarbeiten." (R. Kunze, H. Welters in 'Das Praxishandbuch der Bauleitplanung", Weka Verlag, Band 2,
Kap. 7/1 Grundlagen und Ziele, S. 9)
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Die Gemeinde muss sich entscheiden ob Sie einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach
5 12 Abs. 3 oder nach 5 12 Abs. 3a BauGB aufstellen mochte. Die angepassten Unterlagen
an die gesetzlichen Anforderungen sind in jedem Fall erneut auszulegen.

Gernali 5 18 Abs. 1 BauNVO sind bei der Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen die erfor-
derlichen Bezugspunkte zu bestimmen. Der angegebene Bezugspunkt von 3,80 NHN ist auf
der Planzeichnung zu erganzen. Die Planzeichenerklarung ist anzupassen.

Fur den Bereich der Zufahrt als Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ist auch eine
Zweckbestimmung mit anzugeben. Die Darstellung erfolgt nach der PlanZV Nr. 6.3.

Die Rechtsgrundlagen sind zu aktualisieren. Gesetzesgrundlage ist das Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geandert
durch Artikel 9 des gesetztes vom 10. September 2021 (BGBl. I. S. 4147) und die Baunut-
zungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786) zuletzt geandert durch Artikel 2 des gesetztes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I. S. 1802).
Die ortlichen Bauvorschriften sowie dessen Rechtsgrundlage nach S 86 LBau0 M -V sind in die
Praambel zu iibernehmen und durch die Gemeinde zu beschliefien.

Zudem ist die Titelbezeichnung mit der Angabe auf die Ortlichen Bauvorschriften zu ergan-
zen. Die Unterlagen sind anzupassen.
Des Weiteren ist in den Verfahrensvermerken die Angabe „ortliche Bauvorschriften" zu
erganzen. Beispiel: „...und dem Text (Tell B) mit ortlichen Bauvorschriften..."

Urn VerstoBe gegen die ortlichen Bauvorschriften ahnden zu konnen ist dariiber hinaus der
Verweis auf die entsprechende Ordnungswidrigkeitsvorschrift in 5 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und Absatz 3 LBau0 M -V weiterhin erforderlich.

Textliche Festsetzungen sind rechtseindeutig zu formulieren. Erforderliche Erlauterungen
sind in der Begrundung darzulegen (S 2a BauGB).

Begrundung:
In der Begrundung setzt sich die Gemeinde nicht mit der geplanten Art der baulichen Nut-
zung auseinander. Diese ist stadtebaulich zu Begriinden.

Das Planungsziel und die getroffenen Festsetzungen sind naher zu begrunden. Dies betrifft
auch die artlichen Bauvorschriften im Hinblick auf zu erwartende Abweichungsantrage.

In Tell B -Text des Bebauungsplanes werden ortliche Bauvorschriften getroffen. In der Be-
griindung wird sich damit nicht auseinandergesetzt. Die Festsetzungen sind stadtebaulich
zu begriinden. Welches stadtebauliche und gestalterische Ziel verfolgt die Gemeinde mit
den Festsetzungen? Die Begrundung ist zu erganzen.

Bauaufsicht
Mit dem vorliegenden geanderten Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20
"Strandstrafie 17a" Gemeinde Ostseebad Wustrow sind meine Anregungen vom 02. August
2018 beriicksichtigt worden. Weitere Anregungen gibt es nicht.

Wasserwirtschaft
Aus wasserbehOrdlicher Sicht gelten im Zusammenhang mit Erstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 20 "StrandstraBe 17a" Vorgaben fur den Schutz des Grundwassers
und der oberirdischen Gewasser, fur die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung
(Schmutz- und Niederschlagswasser) sowie fur den Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen.
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„Hauptplanungsziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 20 ist die Schaffung der
Voraussetzung zur Entwicklung einer Ferien- und Dauerwohnanlage auf einer vorhandenen
brachliegenden zentralen Flache innerhalb der touristischen Entwicklungsachse Hafen-
Zentrum-Strand."

Grundwasser
Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten oder noch festzusetzenden Wasser-
schutzgebiet ether Wasserfassung.

Hinweise zu Grundwasserbenutzungen/Grundwasserabsenkungen, Erdaufschliissen/ Boh-
rungen
Grundwasserabsenkungen sind Gewasserbenutzungen im Sinne S 9 Abs. 1 Nr. 5 bzw. 5 9
Abs. 2 Nr. 2 WHG und bedurfen u. U. ether wasserrechtlichen Erlaubnis. Unterlagen sind
rechtzeitig vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehorde einzureichen. Alle Erdaufschliis-
se, bspw. für Baugrunduntersuchungen oder Erdwarmesonden, sind gemaB 5 49 WHG der
unteren Wasserbehorde spatestens einen Monat vor Beginn anzuzeigen. Diese Punkte wur-
den in der Begriindung bereits korrekt beriicksichtigt.

Oberirdische Gewasser
Im Plangebiet sind keine oberirdischen Gewasser 1. oder 2. Ordnung vorhanden.

Wasserversorgung, Schmutz- und Niederschlagswasser
Die Anbindung an das offentliche Trinkwassernetz ist Voraussetzung fur das Vorhaben. Die
Antagen werden von dem Wasser und Abwasser GmbH „Boddenland" bereitgestellt und
betrieben.

Die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungspflicht obliegt dem Abwasser-
zweckverband Korkwitz (AWZV). Das anfallende Schmutzwasser ist dem AWZV gernaB gel-
tender Satzung zu libergeben. Die Grundstiicksentwasserung erfolgt durch Versickerung in
dem im Plangebiet bestehenden Grabensystem. Die Versickerung von Niederschlagswasser
in das Grundwasser stellt eine Gewasserbenutzung dar, die erlaubnispflichtig ist. Es ist emn
Antrag auf Ertellung der wasserrechtlichen Erlaubnis bei der unteren Wasserbehorde einzu-
reichen. Dieser kann im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsverfahren gestellt wer-
den. Diese Punkte wurden in der Begrundung bereits korrekt berlicksichtigt. „Die neu hin-
zukomenden Verkehrsflachen werden wasserdurchlassig gestaltet."

Hinweise zum Urn gang mit wassergeftihrdenden Stoffen
Far den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen gelten insbesondere die Vorgaben und
BeLange des WHG und der AwSV. Auf das Sorgfaltsgebot gemaB S 5 WHG wird hingewiesen.
Die Neuerrichtung von Anlagen ist in Abhangigkeit von ihrer Gefahrdungsstufe der unteren
Wasserbehorde anzuzeigen und von einem Sachverstandigen nach AwSV vor Inbetrieb-
nahme zu prigen.

Hochwasserrisikogebiet
Das Vorhaben liegt teilweise in einem Hochwasserrisikogebiet auBerhalb eines Ober-
schwemmungsgebietes. Der S 78b Abs. 1 WHG ist zu berlicksichtigen.

Umweltbericht
Dem Umweltbericht wird gefolgt.

Naturschutz
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehorde kann dem vorgelegten Umweltbericht weitest-
gehend gefolgt werden.

Urn die fachgerechte Umsetzung der festgelegten ArtenschutzmaBnahmen, insbesondere
die Errichtung des Amphibienschutzzaunes und des Feldsteinriegels ats Ersatzhabitat, si-
cherzustellen, sind diese Arbeiten zwingend im Beisein einer okologischen Baubegleitung
durchzuflihren.
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Unter den textlichen Festsetzungen innerhalb der Hinweise zunn Artenschutz ist dies zu
erganzen.

Bisher noch gar nicht betrachtet wurde allerdings die [age des zur Bebauung vorgesehenen
Bereichs im Aufienbereich und demzufolge auch innerhalb des Landschaftsschutzgebietes
Boddenlandschaft.

Gema dem Beschluss des OVG Greifswald vom 04. Mai 2017 (Az 3KM 152/17) ist, sofern
die Festsetzungen des B -Plans mit den Regelungen der LSG-Verordnung nicht zu vereinba-
ren sind, der Abschluss des Planaufstellungsverfahrens (Satzungsbeschluss und Bekanntma-
chung) erst nach Anderung der LSG-Verordnung durch Herausnahme des Plangebietes aus
dem LSG moglich.

Nach Einbeziehung samtlicher vorliegender Informationen sieht die untere Naturschutzbe-
horde hier, im Sinne einer Einzelfallentscheidung, keine Unvereinbarkeit zwischen dem
B -Plan und den Festsetzungen der LSG-Verordnung. Durch das Vorhaben wird weder der
Charakter des Gebietes verandert noch steht es im Widerspruch du dem besonderen
Schutzzweck des Landschafsschutzgebietes. Vielmehr besteht der Schutzzweck unter ande-
rem darin, dass sich einfugende Bebauung innerhalb der Ortschaften einer Bebauung im
tatsachlichen Aufienbereich vorzuziehen ist. Daher kann in diesem speziellen Fall out eine
Herausnahme aus dem LSG verzichtet werden.

Dennoch stellt die Aufstellung des B -Plans formell eine erlaubnispflichtige Hand lung gemafi
5 5 Abs. 2 Nr. 1 der LSG-Verordnung dar.

Ein Antrag auf Erlaubnis ist daher der unteren Naturschutzbehdrde vor Satzungsbeschluss
vorzulegen.

Die Kompensation soil durch Nutzung des okokontos VR-007 „Renaturierung der Fischland-
wieder" erbracht werden. Die schriftliche Bestatigung zur verbindlichen Reservierung der
okokontomanahme ist der unteren Naturschutzbehorde ebenfalls vor Satzungsbeschluss
vorzulegen.

Denkmalschutz
Baudenkmale:
Im o. g. Gebiet sind keine eingetragenen Baudenkmale vorhanden. Daher sind die vorlie-
genden Unterlagen aus denkmalpflegerischer Sicht ausreichend.

Bodendenkmale:
Im o. g. Gebiet sind keine Bodendenkmale bekannt. Daher sind die vorliegenden Unterla-
gen aus denkmalpflegerischer Sicht ausreichend.

Kataster und Vermessung
Planzeichnung Tell A
Die hier vorliegende Ausfertigung der Planzeichnung ist zur Bestatigung der Richtigkeit des
katastermafiigen Bestandes geeignet.

Tiefbau
Fur die privaten Verkehrsflachen ist im Sinne des StrWG-MV ist keine Genehmigung nach
5 10 StrWG-MV einzuholen.

Die festgesetzten Verkehrsflachen sind ausreichend zu bemessen, urn die allgemein aner-
kannten Regeln der Baukunst und der Technik einzuhalten und ihre Bauten technisch alien
Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genugen.

Abfallwirtschaft
Im Ostseebad Wustrow wird die Entsorgung der Abfalle gemafi der Satzung fiber die Abfall-
bewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rugen" (Abfallsatzung - AbfS) vom 9. Oktober
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2017 in der Fassung der 3. Anderungssatzung, giiltig seit dem 01. Januar 2020 durch den
Landkreis Vorpommern-Rugen, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bzw. durch von ihm beauf-
tragte Dritte durchgefiihrt. Weiterhin erfolgt die Abholung und Entsorgung von Wertstof-
fen, wie Pappe, Papier, Glas und Verkaufsverpackungen, durch hierfur beauftragte private
Entsorger. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes unterliegt aufgrund der klinftigen
Nutzung dem Anschluss- und Benutzungszwang an die Abfallbewirtschaftung gemäi § 6 der
AbfS.

Alle Abfallbehalted-sacke sowie Sperrmiill sind gemal3 5 15 Absatz 2 AbfS am Tag der Ab-
holung an der Biirgersteigkante bzw. am Stra1enrand der nachsten vom Sammelfahrzeug
benutzbaren offentlichen StraBe „Strandstral3e" so bereitzustellen, dass em n Riickwartsfah-
ren der Entsorgungsfahrzeuge nicht erforderlich 1st.

Aus Sicht des Boden- und lmmissionsschutzes, des Brand- und Rettungsschutzes sowie der
Verkehrssicherung und -lenkung gibt es keine weiteren Anregungen.

Mit freund lichen Grilfien
im Auftrag

Henry
FachgebietSleiter


